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Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante Höchst-

spannungs-Gleichstrom-Übertragungsleitung (HGÜ), 

die aus den beiden Vorhaben 5 und 5a besteht. Das 

Vorhaben 5 verläuft zwischen den Netzverknüpfungs-

punkten Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt und ISAR  

in Bayern. Das Vorhaben 5a verläuft zwischen den 

Netzverknüpfungspunkten Klein Rogahn in Mecklen-

burg-Vorpommern und ISAR in Bayern. Die Erdkabel-

Leitung ist im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) vom 

Dezember 2015, zuletzt geändert am 04. März 2021, 

gesetzlich verankert. Das Projekt befindet sich im  

formellen Genehmigungsverfahren, der sogenannten 

Planfeststellung.

SuedOstLink wird nach den Maßgaben des BBPlG als Erdkabel 

geplant. Im festgelegten Trassenkorridor werden zur Ermittlung 

und Erweiterung der Datengrundlage biologische Kartierungen 

sowie Vermessungen durchgeführt, zudem erfolgen Einmes-

sung, Erkundung und Monitoring von Brunnen, Quellen und  

Teichen. Für Kartierungen werden Landschafts- und Artgruppen 

in einem definierten Gebiet erfasst und auf sog. Datenkarten 

festgehalten, sodass die Lebensräume hinsichtlich ihrer Bedeu-

tung für den Naturhaushalt und Artenschutz bewertet werden 

können. Dies bedingt die konkrete Überprüfung auf den vom 

festgelegten Tassenkorridor betroffenen Grundflächen. Um ein 

landschaftsökologisches Gesamtbild zu bekommen, werden  

eine Reihe von Methoden eingesetzt, die im Nachfolgenden  

näher beschrieben werden und der Darstellung, Sammlung und 

Auswertung von raumbezogenen Daten dienen. Diesbezüglich 

erfolgt die vorliegende Ankündigung.

Beauftragte Firmen:

Die Arbeiten werden von Firmen und Drittunternehmern durch-

geführt, die von TenneT beauftragt wurden. Alle im Feld befind- 

lichen Personen erhalten eine Vollmacht seitens TenneT zur  

Ausweisung.

Nutzung von Grundstücken

Für die Arbeiten müssen landwirtschaftliche, private und öffent-

liche Wege betreten und befahren werden. In Einzelfällen kann 

es notwendig werden, private Grundstücke zu betreten. Hierbei 

werden im Regelfall keine Schäden oder Einschränkungen ver-

ursacht. Sollte es trotz aller Vorsicht zu Flurschäden kommen, 

werden die entstandenen Schäden durch TenneT in voller Höhe 

entschädigt. 

Sind Arbeiten im Gelände notwendig, bei denen Einrichtungen 

temporär aufgebaut werden müssen, wird TenneT diese Arbei-

ten den betroffenen Eigentümer im Einzelnen bekanntgeben.

Gesetzliche Grundlage und Termine

Die Berechtigung zur Durchführung der Vorarbeiten ergibt sich 

aus § 44 Absatz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG).  

Mit einer ortsüblichen Bekanntmachung werden den Eigentü-

mern und sonstigen Nutzungsberechtigten die Vorarbeiten als 

Maßnahme gemäß § 44 Absatz 2 EnWG mitgeteilt.

Die Kartierungen werden in Abstimmung mit den zuständigen 

Höheren und Unteren Naturschutzbehörden durchgeführt.

Der zeitliche Ablauf der Kartierungen orientiert sich an den  

Lebenszyklen der Fauna und Flora, hängt von äußeren Um- 

ständen wie der Witterung ab und kann sich kurzfristig ändern. 

Die Dauer der einzelnen Kartierungen ist artspezifisch und kann 

auch von Witterungseinflüssen abhängen. Die Durchführungs-

zeiträume können aus der Tabelle 1 entnommen werden. Eine 

einzelfallbezogene Terminabstimmung ist wegen des einfachen 

Charakters der Begehungen nicht vorgesehen. Für Ihr Verständ-

nis danken wir im Voraus.

Fragen, Mitteilungen und Hinweise zu Kartierungsmaßnahmen 

nehmen wir gerne entgegen. Bitte wenden Sie sich an:  

Tel.: +49 (921) 50740 4006, E-Mail: suedostlink@tennet.eu

TenneT informiert 
Ankündigung Vorarbeiten für das Projekt SuedOstLink

Durchführung in der  
Gemeinde Leuchtenberg   
ab dem 01.01.2025 bis 31.12.2025



Termine, Art und Umfang der Arbeiten

Begehung von Flächen zur erweiterten Informationsaufnahme

Zur Aufnahme und Überprüfung von Daten und Informationen, 

die aus Unterlagen sowie aus der Öffentlichkeitsbeteiligung 

stammen, und um Flurstücke und deren Betroffenheit zu unter-

suchen, sind Begehungen durch fachliche Dienstleister notwen-

dig. Diese Arbeiten werden zu Fuß ausgeführt, wobei sowohl die 

Zielflurstücke als auch die als Zuwegung dienenden Flurstücke 

begangen werden. Bei den Arbeiten werden Fotodokumentatio-

nen sowie ggf. nicht invasive Messungen (von z.B. Distanzen, 

Flächen, Höhen und ähnlichen Parametern) durchgeführt.

Quellen und Brunnen

Flächen mit bestehenden Quellen und Brunnen sowie Flurstücke, 

die als Zuwegung zu solchen Flächen dienen, werden zu Fuß 

begangen. An den Quellen oder Brunnen werden Sichtbeobach-

tungen, Vermessungsarbeiten, Dokumentationen und Schüt-

tungsprobemessungen durchgeführt. Bei der Begehung von 

Flächen mit Brunnen erfolgt eine Kontaktaufnahme zu den  

Eigentümern.

Teiche

Fischteiche werden zur Aufnahme und Überprüfung von Daten 

und Informationen, die aus Unterlagen sowie aus der Öffentlich-

keitsbeteiligung stammen, untersucht. Dabei werden Zielflur- 

stücke sowie als Zuwegung zu den Zielflurstücken betroffene 

Flurstücke zu Fuß begangen. An den Zielflurstücken erfolgt  

eine Vermessung sowie eine (Foto-)Dokumentation.

Kartierungen

Der zeitliche Ablauf, die Dauer, die Art und der Umfang der Kar-

tierungen sind abhängig von der Art bzw. der Artengruppe, die 

kartiert wird. Zu beachten ist, dass die einzelnen Flurstücke nicht 

von jeder Kartierungsmethode betroffen sind. Es finden auf den 

einzelnen Flurstücken konkrete, für den dort speziell vorgefunde-

nen Lebens- und Naturraum angepasste Kartierungen statt. In 

welcher Weise ein Grundstück konkret betroffen ist, kann den 

Flurstückstabellen entnommen werden. Die Kartierungen wer-

den im Regelfall zu Fuß durchgeführt, dauern zwischen 15 Minu-

ten und mehreren Stunden und können sich teilweise mehrfach 

wiederholen.

Verhören, Sichtbeobachtungen, Begehungen

Hierbei wird eine Fläche visuell und akustisch erfasst. Die Funde 

werden in eine Karte aufgenommen. Außerdem wird nach Hin-

weisen und Strukturen wie Baumhöhlen, Horsten und Totholz 

gesucht.

Ausbringen von Haselmaus-Neströhren

Das Ausbringen von Neströhren erfolgt in Wäldern und Gehölzen, 

um ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Haselmaus zu  

erbringen. Die in Frage kommenden Flächen werden zu Fuß be-

gangen, um an geeigneten Standorten in Büschen und Bäumen 

kleine Plastikröhren zu befestigen, die als Nester genutzt werden 

können.

Handfänge und Kescherfänge

Hand- und Kescherfänge können zum Nachweis und zur Bestim-

mung von Amphibien und Libellen an Gewässern sowie deren 

Umfeld durchgeführt werden. Die Fläche wird dabei zu Fuß be-

gangen.

Ausbringen von Lockstöcken

Das Ausbringen von Lockstöcken erfolgt in Wäldern und Gehöl-

zen, um ggf. den Nachweis eines Vorkommens der Wildkatze zu 

erbringen. Dabei werden die in Frage kommenden Flächen zu Fuß 

begangen, um an geschützten und störungsarmen Standorten 

kleine Holzpflöcke in den Boden zu stecken, die mit Baldrian be-

sprüht werden. An deren aufgerautem Ende reiben sich die Kat-

zen. Die Haare werden regelmäßig abgenommen und untersucht. 

Es wird sichergestellt, dass keine Schäden am Aufwuchs verur-

sacht werden.

Horchboxen und Telemetrie von Fledermäusen

Das Vorgehen dient dem Nachweis von Fledermäusen und zur 

Identifikation von Wochenstuben. Dabei werden in geeigneten Le-

bensräumen Horchboxen aufgestellt, die automatisch Ultraschall-

laute aufzeichnen. Mit diesen können Fledermausarten identifiziert 

werden. Kommen Fledermausarten vor, die ihre Wochenstuben in 

Baumhöhlen haben können, werden an geeigneten Standorten 

an einzelnen Abenden unter fortwährender Kontrolle Netzfänge 

durchgeführt. Gefangene Fledermäuse werden identifiziert und 

ggf. besendert, um am nächsten Tag mittels Telemetrie ihre Wo-

chenstuben zu identifizieren.

Ansprechpartner/-in für Ihre Fragen

Für Fragen und Mitteilungen stehen wir gerne  
zur Verfügung.

Bitte wenden Sie sich an: 
Tel.: +49 (921) 50740 4006 
E-Mail: suedostlink@tennet.eu

Näheres zum Projekt und Planungsstand 
finden Sie hier: www.tennet.eu/suedostlink

Der SuedOstLink (Vorhaben 5) wird durch EU-Mittel gefördert.
Kofinanziert von der Fazilität
„Connecting Europe“ der Europäischen Union.



2025 Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52/1

Amphibien

Reptilien

Fledermäuse

Fledermäuse

Wildkatze

Haselmaus

xylobionte Käfer

Libellen

Tagfalter

Weichtiere

Brutvögel des Offen- 
und Halboffenland

Brutvögel des  
Waldes

Brutvögel des  
Waldes

Brutvögel der Gewässer 
und Feuchtbiotope

Rastvögel

Lebensraum-, Biotop- 
und Nutzungstypen

Begehungen Quellen 
Brunnen

Begehungen  
Fischteiche

Begehungen  
Sichtbeobachten  
Datenaufnahme

Tabelle 1: Durchführungszeiträume Kartierung

		

	


